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Stellungnahme der Mittelbaukurie der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Studien an 
Universitäten (U niStG) 

Die Mittelbaukurie der Geisteswissenschaftlichen Fakultät hat in ihrer 
Sitzung vom 23. 11. 95 einstimmig beschlossen: 

Die Mittelbaukurie der Geisteswissenschaftlichen Fakultät spricht sich für 
Refonnen in wesentlichen Bereichen des Studienrechts aus, insbesondere für 
Deregulienmg, Autonomisierung und Entbürokratisierung 

Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt jedoch kein taugliches Mittel zur 
Eneichung dieser Ziele dar, sondem bringt, im Gegenteil, zahlreiche 
Verschlechterungen gegenüber dem derzeitigen Zustand. Insbesondere für die 
geisteswissenschaftlichen Studienrichtungen ist er inakzeptabel. 

Vor der Kritik von Einzelaspekten ist festzuhalten, daß grundlegende 
Bestimmungen des Entwurfs entweder irrtümlich oder mit Absicht die 
geisteswissenschaftlichen Studien als Ganzes unattraktiv machen und Teile davon 
überhaupt abwürgen würden. Kompetenz in interkultureller Kommunikation und 
lnterdisziplinarität werden heute in zunehmendem Maße gefordert. Den 
Geisteswissenschaften kommt bei der Vennittlung dieser Fähigkeiten elementare 
Ausbildungsfunktion zu, die durch folgende Maßnahmen nicht mehr erfülH 
werden kann: 

- die Verkürzung der Mindeststudiendauer auf 6 Semester (erlaubt keine 
wissenschaftsgerechte 811dung und ist intemational diskriminierend) 

- der Wegfall der Kombinierbarkeit (widerspricht der Entwicklung zur 
Wissensvemetzung) 

- die Ableitung von Studienplänen aus Verwendungsprofilen unter 
Ausklammerung wissenschaftsimmanenter Standards an Stelle von Studienzielen 
und Bildungszielen (stellt eine unzulässige Simplifizienmg dar und verkennt die 
Anforderungen an ein Universitätsstudium. § 1, insbesondere Abs. 2 lit. bund c, 
des AHStG erscheint sinnvoller und sollte weiterhin Gültigkeit behalten). 

Wegen solcher grundlegender Mängel des Entwurfs lehnen wir ihn 
insgesamt ab. Wir verlangen eine unter Einbeziehung der zuständigen 
Universitätso.-gane zu erstellende Neufassung und em neuerliches 
ßegutachtungsverfahren. 

Darübcr- hinaus beanstanden wir im Einzclnen: 
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l inlrrltilung 

Die (jltcdenll1l~ dc; (icscl/.CS ISI unilher!cgt I)IC !'eile ,1 und 5 (''F;idter'' 
lind "I.chrh~ri\llsullll!lgcn") IICgCIl In kClIler Wcn: auf derselben Ebcne \\'Ie die 
;l!l(krl~ll Vernünhl~~er\\'clsc waren ~Ie In den grol\c.n :), Tell "Studlcn" als 
Unlcrabschllill; zB "4 Absclllllll (Elemente der Studicn)" aufzunehmen (wie es 
slnngcm;jfl 1111 AHStG der Falilsl) 

Versl(il\e gegen clllen logischen Aufhau fll1dell Sich besonders Im Teil I 
"(jdlllllgsheITlch und Reehts<)uellcn", der die Eriassullg von StudlenplJnen 
rcgelt IJIld dallJlt sl;indig Vorgriffe auf erst sp;i!er erH1I1e Begnffe machen IIlUß, 
es ic:t wohl klar. daß die Studienpläne lIichl Rechtsqucllen für die im folgenden 
kstgc!egten l3e~tll!1l1}ul1gell SInd, sondern daß SIC {I11/grund der BesllllllllullgelJ 
und IIllt den dlllch diese ZU} Vcrliigung gesteIlteIl MItteln 7.lI erslellcil wjren 
!klsplcle nil' logIsche Unstlmmigkciten SInd 

• die ")n!()J1l1;llion nil St\ldi"':'l1~lIlbllgt.:r" gdH)11 !ogi"ch /licht zu Cinl;1" /)tJjnifion dl'l 

,\'/iuilen:ndt.'lI. lind \\CIlIl sie doch don ~1U(gcn()lllmcll werden soll! dann jcdcllLdls nicht 

zwischcn "Studiellp!;ilzc" (~ I Xl lind "Verlängerung deI Zt"assung" (§ 20), ,o"dem bci den 

"RechieIl Je! Studierendcn" (§ 11), clwa in Form einer Iksll1llnHJIlg, ebL\ die 

Sllldlcn:\11f;ingcr tbs RCC!l( auf O,icIHicrllllgsVt.:raIISLtllllllgl"t1, auf Illform:llioIlSbl{)schür~ll 
lind auf Allf~ll1g,crtllt()ncn h;!lJCIl und <bf) diese Inf()nnationcn VOI11 StudlClHkk:lIl zu 

dl g,lIlislcrcn scicil. 

Die Diplnl1lpliiftlngclI ""CI(kll Ille als (Jallzcs gc:-.chcn, sondern immer Wieder crg:i112t: so 
wClden \\'c~clltlichc Ink,lk dCI Diplol1lprüfungcll (dil..: in § ~3 deflllict1 \\\.~Ilicn sollten) erst 
;ml;illlich der Diplom;l1beitcll (§ h:il kSlgekgL "(lie Diplom:ubcit ist n:1eh def po,iti"en 

Beurteill1ng im Rahmen der Diplompnifl1ng zu 'cI1cidigcn" Darl c, Sich dabeI U1ll dic ah
,l'chlicj!cl1d" Diplompfüfl1ng handeln mull. kann nun nUf VWl1u(cn. In ~ 5J steht Ii'cilieh, 

d;III Diplompriifill1gen Pfüfungen sind, dic dic..2lißi,cllabsch1l1((c (I) eincs Dil'IolllSIUdiu11ls 

"hschlidkl1, Da auch § (,:, uhcr die Diplo1l1:1r\Jeitcli nichts ElItsprechendes regelt, külln1c 

111:111 nach dem Wortlaut des EIII\ludi< durchaus argumC1lIICfen, daß clIle OII'I0111:1rl1cit 

schOll IIll RahmclI des I Studlenabschnitlcs moglich w;m' 

Solche Versehen sllld symptomatisch dafür, daß es sich beim vorliegenden 
Entwurf Ulll eine Salllllliung von Einzelbestimmung,en und Einzeimaßnahmen 
handelt, alls denen irgendwie elll Gesallltprodukt gefonnt wurde, 

Teil I: Geltungsbereich und Rcchtsquel!el!1 

Überblick 

1::5 handelt Sich IHer nicht 1I11l einen elllheitlichell Teil, sondclll UIIl ZWCI, die 
lIur durch die Klammer des "Verwcndllngsprofils" notdürf1ig verbunden werden, 

211m eillen umfaLlt dlcser Teil den 'Gehullgsbereich' (§ I), einen rein 
/örlnalen Paragraphen, der inhaltlich nur sagt, daß das UllIversitätsstudiengesetz 
fur Universltatell gilt. Danach sollte * 2 erk I <lien " fur welchc Studien das Gesetz 

3 
gilt, V(:TWCISl ,lilei I1llr allf die /\lIlage, 111 der (lie Studien "abschhel.\end" 
;lIlfgcDihlt ,Sll1d 0 ~ ~pc/tfi7kl1 ~()d;]l1n d;tfl die 111 ,~ 2 (olk!' \'lelmclli 111 der 
/\I1Llge) ;In~,~efiilillcn Sll1dlL'11 "\'11Il1 Bllndcsllllnls1cr" :11l Ul1lvcrsiUtell clngcllchlC( 
wcnkn hinncil lIl1d dci'llllert Ihc I<rilellCIl <1;11'111 

~ "1 el 11 11:'i11 d;j~ "V cl'\l'cndllllg,splo(ll" 11111 ell1e:1 gim}: vagcl1 Be'LIIi eibung, 
die j,ur !~rslclltillg ~iL'hcr I11LI1I ausrclLlli Inh:dtlleh bezieht er sich ,tbcI smvllhl ,mI' 
die Eill!'iLl\IlIlH~ \,'n S1I11I1cn (in ~ 3) 1.III'IICk WIC allf die Erarheilllng der 
Sl\Jd,Cllpliille' 111 dcn lJ;iehslcn IJ ;Hagr<l]lhcl1 vorall, 

~ 5 lind () regeln die "ErlasslIng von SllIdlcllpUnen" und ~ 7 dcn:n 
"Untersagllng", wmauf erst \ X (he "Inhalte" IJIl\schreilJI 

Zu ~ (l (= Fehlende Aspekte) 

Der [llIwur1 el1th;lit keine Inhalle, <lie mit \ I lind 2 des alten AHStG 
vergleIChh;lr \Varel1, In dieser Auslassul1g manifc"tiert Sich die tür uns 
inakzeptable Zleiselzung deullich 

Bedeutung von 'Vi~sensdlafl und Fors{:hung 

\ I de~ ;\HSICi "Cir\lndsli1ze und liek" enthIelt als wesentltche Punkle tI a 
folgende :'\IIS.\;\gCIl. 

die 1'l'edlL'it der Wissenschafl und Ihrcr Lehre (Abs I 1ft a) 

- dlc Vc:rhJlldllllg von j:il/-,\Lhlll1.1!. und Lehre (Abs I lit b) 

als elstcs (I) lJCI die "Entwlckhlllg lkr Wissenschaften und I elle] 
I kl;tllhildung des wissenschaftlichen Nachwuchses" IIlklusive der 
dezidicl1en Feststellung "Die Stucl!en dienen ilber cme 
\\'Isscllschatiliche Bcmfs\'orbddullg hlll<lus dem Erwerb der Fähigkeit, 
dUleh ~ell)sUindlgc Forschung Zllr Bcreleherung der WisscnschaH 
helZtltragen" (Abs. 2 lila) 

die "Bildung dlllch Wissenschaft" mit dem Erfassen der "Bedeutung 
[desl Faches Im Gallzen der Wissenschaft und [der] Bedeutung der 
Wlssenschatl IIn Ganzen der Kuhur" (Abs, 2 lilc) 

Demgegcnüber betont das neue Gesetz einseitig dlC Bedeutung der 
"Anwendullgssituatiollcll, dellen dlc Absolventen 111 Beruf und Gesellschaft 
gegcnübCl1reten" (* 4 Abs. I) und cntwel1ct allc Erklärungen, daß keineswegs 
"eine zu starkc Orientlcrung am Arbeitsmarkt" vorliege (Er/. S, 19), durch 

" ständigc IlJnweise auf "Berufsbilder", sowie vor allem dadurch, daß eine 
EvaltJlcnlllg prinZIpIell bei "Andellmgen der heruflichen Realität" vorzullcllmen 
sei (§ 4 Abs ~) Von clner Evaluierung bel Änderungen im BereIch der Wis

sellsehali ist dagegen keille Redc. 

Rechte lind Pnichten deI' Angehörigen des LeIH-körpers 

~ 2 des AHStG traf auch hier wesentlrche Aussagen 

(he Frclheit der inhaltlichen und methodischen Gestaltung der 
Lehrveranqaltungen (Abs I) 
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- die Berlickslchtigung der Vielfalt von (wissensehafllichen l) 
Lchnm?lnllngcll Ulld Melhoden (/\bs.l) 

<he "SIChCrlllH! dCI FOfscllllllgst;llIgj.;cil dcr Allgchimgen des 
L.cllJ j.;()fperS" Illit der wcsellllilhell Aussage "Verursacht die 

I)urlhlilhrllng dcr Stu(hcnordllullgcll lInd StlIdienpl;mc clI1e 
IIlll.lI1l1l11hare Belaslung der Angehorigcn des Lehlhilvers bci der [rf(il
Jllng ihrer Dlenstpflle.hlell, Wird lIIsbesOllderc ihre Forschllllgst;illgj.;CIl 

(I) lind duc LehI1;l\lgkell belllndcl1, so hat die zlIstandlge akademische 
l3ehiil dc in ihrelll \Vlrbll1gsbereich die für die Sicherllng des 
nrdllullgsgel11;ißen Forschungs-(I) und Stlldlenbetnebes erforderlichen 
MaHnahmen Zll trellen ___ Das !3undeslllllllstenum ___ hat (I) (he __ , 

crJörderlichcn ___ Maßnahmen vorzusehen" (Abs. 4) 

Auch wcnn die hier versprochenen Rechte in der PraxIs nur hochst 
Ililvollslän,l!g verwirj.;licht wlIrden (und auf unzul11utbare Belastung durch 

Aufgabcn der AdlllllllstlatlOn 1Il den oJlcnslchtlich glücklicheren 60er-Jahren 
vergessen wllrde l), so gab ihre explizite Formulierung doch speZiell [(Ir den 
Mittelbau wesentltchell Rückhalt Ihre Streichung IIll !leuen Gesetz kann nicht 
aj.;zept lel1 werdell. 

Zu ~ I Gcltungsbncich 

Dieser (btende l) Paragraph Ist inhaltsleer. Im AHStG reichte datllr ein 

1·lalbsatz. 

Zu ~ 2 lind J Aufzählung hzw. Einrichtung der Diplom- und 
DoktOl-atsstlldicll 

Der harmlos aussehendc Zwclzeller von ~ 2 Ist allsgesprochcn geblhrhch. 
Inhaltlich Isl er nlll cin Verweis auf die Alllagcn (die h'eilich :'2 Seitcn umfilsscn) 
Die Tückc hegt .Jcdoch in dem Wort "abschlleßcnd" Wie die h"rläulenmgen (S 
13) ausdrücklich crklaren, Ist chcses WOl1 IJI1chslähllch gemeint: "Nur die in defl 
Anlagcn entha hcncn (11) Dlplom- lind Doktoratsstudien können VOI11 

ßundesmllllster clllgcrichtet werdcn". Das Gesetz enthalt aber kein Instllll1lcnt zur 
Einrichtung weiterer (neucl') Studlenflchtllngen ~ 3 erklärt nur, daß die (=diesc l) 
Studienrichtungen "an den jeweiligen Universitäten" bei Bedarf eingenchtet 
werden können (also nicht müsscn, und nicht alle an allen), sowie daß einmal 
eIlIgerichtete auch aufge/as.~·el1 werden können (wie sich herausgestellt hat, 
aufgrund der Ubergangsbestlmmungen 1* 82/2] bereits bei dcr Umstellung gar 
IIIcht mehr eIlIgerichtet werden müssen): einc FOllllulienlllg, die impllZlel1, daß 
der zllm momentanen Zeitpunkt gegebene Stand der Wissenschal1 (lind hier aus
nahmswclse sogar auch dcs Berufslebens) so endgültig Ist, daß es weitcrc, neue 
Zweige von WIssenschaH lind Forschung gar nicht gcben kann, daß die Verfasser 
des Entwurfs "ahschliclknd" Wlssen o was Wissenschaft Ist und was nicht, Ist 

\lngehcuerlich 

Zu ~ 1 nilit weller au( daß die Kritericn zur Einnehtung von Studien 
einseitig belllfsnrientiert Sind lind Wisscnschali \lnd Forschung berücksichtigende 

5 
Bcgrundllngcn nicht 111 13ctl<lchl gelogel1 wcrdel1 Die /;'rläulenmgcl7 (S 16) 
wc I.'e 11 ;IIIJ" die Krilij.; ;111 dei "cllgcn Vcrj.;l1llpfung ;:wischell Bcd;ll-r uild 
Stlldlcn;ln!,chohenl~cheldllng" hin Clll;lIcn <thcl "Dlcsc Vcrkllllpl"llilg crschclIlt 
icd'lCIi ,~cl.ldc hel dcn gegcbcllcll hlldgelarcn Rl'~lllktl()IlCll IIlcll1 11111 SIIIIl\'oli 

somkm 1'.l'radcl.lI gebolen(I)". Die "gegehencn hlldl,'cliiren Re,lrij.;Il(H1CII" ~()Iltcn 

dCJl:h Illcl1t MaL\,tab nil die Zukunfi scin. 

I )IC hlnLk Fcstslcllung der Miigliclij.;cl1 dn "[lIlnc!ltullg ;ils FClnsllidillln" 

OhllL' (Ollll;lk lind inhaltliche 1\llflagcn Isl alvlIlclmcn. 

~ 4 Vuwendllngsprofil 

Das l3ej.;cllntnis, dieser Punkl ziele I1IChl elllseilig auf die IlI1nultclbare 

"Brallchballclt" der Studien 1111 ell1en existierenden I3t:Tllf ab, Isl nicht 
überzeugcnd. Dlc hrl S 17 gegebenc Rcchtfcl1igung erschilplt SICh IIll we

sentllchell danll, daß als Reaktion auf entsprechende Kntlk der Tcrlllllllls 
"VerwendlingsproJil" statt "Berufsbild" elllgeJlIllI1 Wird, während alle andercn 
Best IIIl 111111 I!!Cn nach wie vor nur auf Berufstallgltchkeit ahi.'J cl eil Die 
Rechtfertigllng, daß "die - allenfalls vleWlltigen - AnwendungssItuationen LU be
riicksichlIgcn" lind "die BcJiirchlung einer ellldllTlenSIOnalcn A\lsrichlUng <1m 
Arbeilslllarj.;t" ";50mit unbegründet" selen (lori S I ()), liberzcugl schOll deswegen 
übcrlwllPI IIIChl, weil z.B gleich 1111 ubelll:ichsten AbscI1Z fcslgchal1en hl, daß 
"eme /\nderung des Verwendllngsprofib" "nllr bel wcsentlichen /\ndcnlngcll der 

bcrufli.<,:hen AnJilldenlllgen notwendig sem" wlrd-- VOll EntWICklungen 111 

Forschllng lI!ld Wissenschaft Ist kel11c Rede. Ebenso flagwürdig Ist, daß bei dcr 
Erarbeitung des VcrwendllllgspmfIls in erster LlIlle "Vcl1reter dcr WII1schaft 
unter l3erückslcht igllng dcr beruflIchcn Interessenvel1retungcn der Arbeitgcber 
und Arbcitnchmer und Vel1reter dn l3esch:IJilgten In den von den Studien er

l;l[\tcn Bereichen" allzu hören sind 

Davon abgcsehcn, slIld sowohl <he Bcstimmungen wie die Erl<iutenmgen 

so vagc, dal.l I1lcht ZlI ersehen ist, WIC Studien, die nicllt ullmittelbar auf einen 
konkretcn Beruf vorbereiten, überhaupt ein Verwendungsprofil erarbeiten 
können. Es Ist o/lcnslchtlich, daß IlIcr die Gcgebenheitcn der Rechtswisscn

schaftcn und allenfalls von MedIZIn und Technik in für dic Kuhll1wlssenschaJtcn 
inakzeptabler Welse verabsoluticl1won!cn slIld. Eincm "Verwendungsprolil", das 
eine ausreichende Vielfalt von "Anwcndungssituatlonen" vorsieht, milßte jede 

Aussagekraft Jchlen; ansonsten wärc aber cine gefährliche Vcrengung der 
Ausbildung die Folgc, die den Studlcrcnden und damit letzllch dcr Gesellschaft 

nur schaden kann 

Hicr schlagt durch, daß Forschung und WIssenschall als Ziel (1111 Ge
gen~atz zum AH5tG) nicht mchr vorgcsehen 1st Diescr Auflassung von 
Universl1ät kann I1Icht encrgisch genug entgegengetreten werden Der Wcrt eines 
Stmhullls-ke1l1cswegs nur in den KlIltUlwlssenschaficnl-als wissenschaftliche 

Ausbildung der eW,cnstandigen Arbeits- und F0I1bildllngsfahigkeit mllß in clllem 
grundlcgenden "Ulllversit~itsstlldlengcsetz" verankert sein ElIle ausschließliche 
Orienllenlllg am jeweils aktuellen Arbeitsmarkt würde die lJlliverslliiten gerade 
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6 
IIll Bereich der Entwicklung zukunf1sweisender Initiativen lahmlegen und elllel1 
St;l1IIS LjllO fl\lelCn, h1.\\' dCII Ljlll\el'slt,ltell Immer erst IIll Nachhllleill (wenn Sich 
llJc "!)(::lIdliche Heallt,it' iJclcils vel;indert hat l) ,A,l1paSsllngen ermöglichen, ,sta11 
;l!i dn 1:lll\Vlcklil1l;2 IlCIICI Sillldiluncn (lind damit auch der Schaffung Ilcucr 
l,krulsJllI"f!IIL Iikell CII 'j ,,:,e-;1:111 end In I1 Wirken III konl1en und uberhallpt 
I.llkilllii~wcls,:ndt' !-;un/cjlle zu Clllwickeln, 

/IJ bC;lChll:n 1,1 krnci der Widnsprllch, dei dallil liegt. daß das 
Ver\\cndUIIg,sjllulll /Wdl 'lcl1l ,'\kl der l<cchlSselzlIJlg" Ist, aber andererseits 
'!\1.ilhLlh lilr dlc I\cchtlll:lLllgkelt des SIlIdienplanes" lind offcnsichthch 
entscheidend l/ll "Ull1ersagllngsverLlhrcn" (Fr/w'lerun:sen S 20), 

§ 5-8 Studien pläne 

/\nordnllng und /\IJihau (heser wcsentlichen Paragraphen sind verfehlt Es 
\\tIIde uben SchOll dar:lId hll1gewJ(csen ( Tcil I ), daß die Möglichkeiten der 
Stuolcnplanc auf' dem ]{epei1oire der 111 den erst folgenden i3estIlllll1ll1lgen 
fes/gelegten Möglichh:i1en beruhen (I_chrveranstaltungcn, LeIstlingsbcllnedung, 
DlplolllpriillingelL Dlplol1l;lIbeitclL ,Ann;chnungen ete ), und daß meht IImgekehl1 
die Stlldlcnpl;lIlc dll:' "1\,'chL"ljllcllcn" fiil' dieses Instruillentanlllll scin könllcn 
:\her ;llIl:iJ d;l\'on :lbgescllcn Ist 1;1;11, d;d\ ein so entscheidender Punkl des 
(,c:;el/xs slllgLiltlge.r :lIlsgc;irbcilcl IlIld geglieden werden müßte 

Die entsprechende Passage Illlißk aussagen, daß die gemaß ~ 2 lind 3 
elllgcl/ch1eten SlIIdlell nach StlidienpLinen LII studieren seien, die für Jedes 
Stlldlilnl dllrch dlc zlIst;lllditecn StlldicllkolllnllsslOnen zu erlassen seieIL 
Daraull1111 wiire ;II1Zllge!lCIL W;I.S lilc StlldlenpUine formal lind 11lhaltlich festlegcn 
miif3ten, 

~ S lind (j EriasslIlIg des (!) Studicllplallcs (sollte heißen "der 
Studienp/äne ") 

Da eS sich bei der Eriassllllg prinZIpiell um eine für jedes StudlUIll (besser 
\Vohl "Jede StlldleIJrlchtllllg") in gleicher Weise vcrbll1dlIche Regelung handelt, ist 
es nicht Sinnvoll, ZWischen Studien, die nur an einer Universität, ulid solchen, die 
;111 mehreren UI1IVersiUltclI eingerichtet 5111d, zu scheiden Es ist slIlnvollcr, die 
t:iIlzeleillllchtling als Sunderhlll dei MehrfachclIlrichtung zu betrachten. 

~ S Erlassung des Studienplalles bci Einrichtung an einer llnivcrsitiit 

Dieser Text gibt den StudienkonuTIlssionen elllerseits 
weitreichende Rechte, schrünkt sie aber in dcn r:rläutenmgen wieder 
ein "die gesetzlich fiXierten Begutachtungsreehte" (welche? wo')) smd 
zu beachten, und das Bundesministeriulll fülu1 ein 
"Ul1tersagllngsverfilhren" durch, in dem die "Nachvollzlehbarkeit des 
Umganges 11111 Argumentcn IIll Beglltachtungsverfahren zu überprufen" 
Ist 

Das Ist eine ElIlschränkllng der UllIversltätsautonolllle Es fällt 
andererseits schwer, nlchl zu wünschen, daß auch die Universitäten elf1 

7 

solches Untersagllngsrecht hel "llicht nachvollZIehbarem Umgang Illit 
1\r!!t1l1lenten des rk~!IIJ;lchlilllgs\ierL1ll/el1s" VOll entscheidenden 
(leset/cn h,Ittel1 1 

i\bs, ') leilt 11111, dall "hel !:'Crl 11 gfll gl gell ;\ndcnlni~cll das 
13cglll;JchtlJllgsverf'ahrcn elltf~Jiil'Il" bIllI, es IVmi :lhcr !lICht erkl;irt, wer (brüher 
Zil cllt:;chcldell !J;IL, oh eint: .Älllkrull'~ "g,>ri!l!-,filglg" Ist (offcnbar wnhl das 
M IlIISIcIlIlIll) 

~ 6 EriasslIlIg des Studienplancs Iwi Einrichtung an mchreren 
( inivusitiiten 

Die Umsetzung der Erstel1i11lg des Stlldlcnplanes aur die Gegebcnheiten 
mehrerer l)lliversit;iten Ist nl1nIllngen Es Iq klar, daß aufgrund einer lInerlMlli
ehen Eillhcltlichkelt !I1nerhalb Osterrclchs IlltenIlllVersitärc Gremien befaßt wer
den Il1I1SSen, und nach den anderen Ciegehenhclten ebenso klar, daß diese 
Grell1len die Gesamtstlldlenkolllnw;slOncn sem IllIlSSen. \Vie aber die Jeweilige 
Gesal1ltstildienkolll1111ssion IIllt den einzelnen Studienkonlll1lSSIOnen 
zusammcnarbelten soll, bleibt lInklar 

Abs 2 "DIe StudienkuIlll1lisS10ll Ci hat 111 (lteselll Fall den unter 
BeriickSll:htiglillg des Verwendllngsprolils erstellten Vorschlag für die Kernfiicher 
der (JCSil11ltstlldienkolllllllsslOn \'m7Ji1q;en" Das Ist widersinnig, weil die 
Notwendigkeit flir eine (,esilmtstlldienkoll11llisSIOn Ilur dann besteht, wenn es 
mehl als el11e Stildlenkollllllissioll glbL Es WII cl weder geregelt, wie von Illehreren 
Stlldicnkoll1!l1issHlllen Vorschbigc Zli erstellen lind zu koordiniercn s!I1d, noch 1Il 

welcher organisatol/schen Rclat Ion dazll die GesJllltstudlenkomllJlSsion arbeitet, 
die ZIJ dcn verlangten Rahillenregelungen kOllllllen soll (Anzahl und Dauer der 
Studienahschnitte, KernL'icher und dercn MlIldeststuclIenzahl) 

Abs.4 Ist IInversUindlieh. 

"Wild diese Verordnung [dllrch ehe Gesamtstudienkomllllssion] nicht 
innerhalb von sechs Monaten nach der ;\ntragstellllllg elller Studienkoll1mission 
(I) erlassen oder geändel1, so geht die Zust<indlgkeit auf den BundesmillIster 
über", 

Es ist mcht klar, ob diese Vorgangsweise für ehe (in ~ 5 lind den bisherigen 
Absätzen von ~ 6 vorausgesetzte) erstmalige Erarbel1ung eines Studienplans oder 
(siehe "geandert") nur für nachtraglIche Veranderungcn gilL 

Zum anderen ist hier aber uberhaupt nicht geklärt, wIe das 
Zusammenwirkcn mehrerer Studicnkomlllissionen geregelt werden soll (und nur 
dann kann es ellle Ges<lmtstildienkullllllission geben I) Naeh dem vorlregenden 
Text kann jede e1l1ze!ne Studicnkommisslon Jcderzeit eine Änderung des 
Rahmens verlangen, und diese Veränderung muß erfolgen, weil sie sonst der 
MIllIster vorlllmmL In der PraxIs könnte der Fall eintreten, daß die 
Gesamtstudienkommission im Hinblick auf die österrelefllSehe Gesamtsituation 
eine Änderung nicht vOll1imll1t, bzw daß bel der erstmaligen Erlassung nicht alle 
Wünsche Jeder einZelnen StudlCnkoll1!1lisslon berllckslchtil,,'1 werden können Abs, 
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8 
~ cilthall nicht nur kein mögliches Verfahren, sondem lll<lclll vielmehr Im 
delzcill~L'll \VOr!!;wt ell1 solche<; 111111löglleh. Oll' rrlälllerlll1,l!.en helfcll 111c11t nur 
111dll \\'eil,:1 SilIlderil l!ehcl1 ehenLllls von elncr elllZigen Stlidlel1k<11ll1J1lSSI0I1 ;JUS 

(S 221! 

/\1.15. ~ 1IIId (i cntsprechel1 dalm Il1haltlleh der In ~ 5 für die Erl;ls'lrng VOll 
SllIdlCllpl,illCll ,111 [1I1/eltllllversiLi1t:11 vorgesclmebenen Vorg,II1gswCISC 
I WCS\\'C'.'L'1l dl':'s,: hesser hier 1I1 SIIbSI11I11Cren w;ire) Tats;ichheh ist aller dlc 
EII1LcltilJcrjJIIIIIlIIg der illdivlducllcJl ,Sllldlcl1plane an Jedem Stalldol1 (mit 
!C'CkSl1l;J!lgc:1l1 l3eguli1chtungs\'er1ahrcn durch dIe Interessenvel1reter ete ) nicht 
sll1nvoll, wese111licher \Viire, wenl1 schon eIn Begutachtlingsveliaillen durch 
IlItercsSCl1vertreter ete. notwendig ist, dieses für dIe VOll der 
CieS;ll1l!stlilhenkoIllI1lISSIOn zu ellasselldell Rah1J1en- und Grundsatzfesllegungell 
/CU 111<1c1wn. die dIe ElIlzelulliversiUllen dann Ja den önhchen Gegebenl1el1ell 
anpassen konnen 

§ 7 lJntusagulIg dcs Studienplancs 

eirllnd 4, wenn der Stl1dlenplall "wegen der finanziellen Auswirkungen 
nll:!Jt dilichltihrbar Ist", lind Cirund 5, wenn der StudIenplan "wegen der 
()Jg;lI1l~;llOlischen Auswirkungen die Ul1Iversitat oder einzelne 
Org;lI1IS;1l10Ilselnheilen all der I:rfidlulig Ihrer Aufgaben Ilinden", sollten schon 
beim !\nh'irllllgS\'erl~lhren klar geworden sein. Aber wer ent~cheidet IlJerübcr und 
n<lch welchen Kriterien? 

S 8 Inhalt dcs Studicllplallcs 

DIese Festlegungen gehören nicht erst an diese Stelle (s 0.) Die 
<lIlgcgebencn Inhalte geben den StIldienkommIssionen große Rechte Es können 
sogar die Studienabschllll1e und die Prüfungsordnung (oifensichtlich auch für die 
DlJ1loll1priifungen) von ihnen (lnw von dcr Gesall1tstudienkoIJ11l1ission?) 
festgesetzt wenkn. Bel dieser weitreichenden Kompetenz Ist es unverständlich" 
(hilI es IHlt wendig scillen, 111 den Anlagen überhaupt Semesterzahlen, vor <lliem 
abcl I·j(lchststllndenzahlen "abschhel.lend" festzulegen und diesen Aspekt mcht 
dem Begllt;lchtlingsverfahren zu überlassen, noch dazu als ohnehlll andelllons 
(~n) festgelegt Ist, daß die vorgeschriebenen Studien in der vorgesehenen Zeit 
absolvlerbar selJl müssen. Hierdurch und durch die zwingende Abrechnung von 
mindestens 20 Stunden an "heien Wahlfächelll" wird die einerseits so 
weitreIChende FreiheIt auf der anderen SeIte wesenthch behindcI1 

ZUI ganz llnspezdizlel1en Müglichkeit von "Femstudienell1helten" s. 0 

~ X ( 1),2 Isl sprachlich 1l1lßglückt. 

Die 111 Abs. 2 und den erläuterungen (S. 24) vorgeschnebene 
V organgswelse, daß auch nach allen Ä.nderungen ZUIll sei ben Zeitpunkt für alle 
StudIelenden nur cm und derselbe Studienpl<ln gelten darf, Andenmgcn <lI so auch 
rtlckwlrkcnd die bereits nach einem tlllheren Studienplan aktIven Studierenden 
betreffen. WIrd mit der "großen Verwaltungsvereinfachung" begrundet. Das 

9 
entspncht eIner Illlßverstandellcn 'Spargcsinnung', die sich über jede Problematik 
IlIl1wegsctzL nhnc für die I'ra:-;/S taugliche Millei vorZlisehen. 

DIC Fülle der gcstellten nellen AlIf",;JilCIi Insbesonderc flir die Cie
,amtstlH1ICnkml1Il1ISsit\ll hrlngl eillc hetr;lclllilchc I.lIs:itzliche Belastung mit ~lch. 

I'dit N;lchdrllck Ist daher ;!llLlilehnen, daß vorgcschell Ist, "die Llhl der Mitglieder 
der Ges;lll1tst lllhenkoI11lIlisSI(\l1 im VerglelClJ Il1It der blshengell Regelung auf die 
Haine zu rcduzieren" !\lIch der HInwelS I/:d S Fit), daß der zlIsatzliche 
adnJll1lstratlve AlIhvdnd nil die 
Kostenbcrechnllng" dlllch die 
administrativen LJnterSllitLllng der 
kanll in Anbetracht der Il1sgesamt 

Zu den ~~ 9-24 

StlidlenkoJlllllisSllll1en ohnehin "bei der 
Anerkcl1IlIIng der "Notwendigkeit ell1er 

Stuchenkolllillisslonen berücksIchtigt" wurde, 
vorgesehenen Mit1cl nicht akzepllen werden. 

Bedenklich Ist duc gennge Senslbillt;i1 gegenüber ausländischen 
Studierenden Neben Paragraphen, III dellen die grllndlegcnden Bestimlllungen 
erst nach den ;lllslanderbezogenen Regelungen jrlrlllullCI1 bzIV. 111 Ihnen versteckt 
werden (~ I () 11 j, I () 1I j), Ist die Tenninologte ("Frcmde") dlsknmilllerend Auch 
lassen die ~~ 10 Cl) l 4 und 14 (4) Z 4, 16 (2) 1/1 ihrer lInklaren FOllnulierung 
zwar dIe Moglichkeit willkiulicher Pnvileglerllngen, IlIchl aber von 
Ausnahmeregclungen fiir Asylanten und politIsch Ved(llgte erkennen Die 
bedingungslose Bmdung der Zulassung ZUIll StudlUIil an Vorgaben aus dem 
Herkuniisland ist abzulehnen. (~~ ! 0, 16 11], 21 1I j Z 4) 

Eine Einführung von Studiengebühren, 1T1It der Im Entwurf gerechnet zu 
werden schelllt, wird als Verstoß gegen die Chancengleichheit strikt abgelehnl. (§ 
10 [2]) 

Bel der Zulassung zum Studium finden SIch neben KUllosem wie der 
verpflichtenden Einzahlung des "Studienbeitrags für Fremde" für alle 
Studierenden (§~ 14111 Z 6,7; 20 Z. 3,4) große Widersprüche Der Wegfall der 
Verpflichtung, die ausreichende BehelTsclHlng der Unten'ichtssprache 
nachzuweisen, suggeriel1 eine scheinbare Liberalisiellmg, lllUß aber entgegen den 
erklärten ZIelen des Entwurfs zu Lasten der Allgcmeinheit die Effizienz der 
Lehrvcranstaltungen und Studien vemngem, den MIßbrauch (Scheinstudiulll) 
erlcichtclll lind bei Selbstuberschätzung Zll vermel1l1en Studienabbrüchen führen 
und droht Personal, MIHel und Raum der Universit;ll unnötig zu belasten 1n 
intelllationalen Austauschprograll1lllcn Wird i1blichcrweise die Beherrschung der 
jeweiligen Unterrichtssprache gefordet1. 
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Die crSl In dcr Anlage ~pcziflzlel1en "studlenspczlfisehcn Erforderlllsse" 
sind sowcil rec!llzlcl1 wmdcn, daß dcn realen NOlwClldlgkcllcll dcr clI17.clnen 
Sllldlt'll in kelllt:! \Jv'cl~e l'lllsprochen Ilud - nehclI der Vcrkl·1l1.ung der 
Sludlcndaucr - ['Ill wcilern Schliu in Richtung IIl1ern;1I10n;i!el Ahwertung der 
'lSICIICichlschclI Sludien .,!t:SCI/l \lind. [mc 1I1111ÖtlgC ILil1c Isl cs hlngcgcn, die 
welligen vcrhleihendcn /\lItbgCII ills Aldnalullchedlllgllll!', 1.11 dcfllllercn und die 
i\nci.C'.IlUlI;,~ der Kelllllnj~sc !)I Lkglllll des Stlldllllns zu ullICrhllldcll 

Die .'>lrelc!JllIlg des LalclllIschen - dcr erslen II1lern;l1lilnalcn IlIld 
gCS;JIlllellrop;ilschen Sprache schkchthlll, ehe biS hcule nlchl 11111' (hc Grundlage 
der wl.ssenscIJafil!chcn F<lchsprachen bJidet, SOll dem auch dCIl Alilagswol1sehatz 
dn mCls1cn clllop;iischcn Sprachen lllitpragt - als Er(ördcrllls kann nur als 
ge/lclter l3ellr;lg ZUI ProvlIlZlalislerung dei öS1errca;hisehen 
Ulllversiutsilusblldullg verstandeIl werden 

Die 111 ihlCl" unzllrelchenden Fonnlll!enmg ohnehin nicht praktlZierbaren 
ßestlllJ111ungen über den Alisschluf1 von der ZUlilSSllllg ZUIll StUdlUIll slIld 111 ihrer 
1l1tendierten I-brIe zurilcb.llwelsen. Dei Verfall erbrachter studentischer 
Lelstllllgcn ohnc (he Milglrchkeit e1l1es Anrecllllungsverlahrens und die 
\VeJgenJllg, jlcTs(lnhchc LchellsulllsUlllde und Schicksale hel Ubcrschreltungcn 
deI Stlldlelldauer ZII berücksichtigen, widersprechen jedem 
Gerecht J l_,keil SVCI sl;lIJdnls. 

Wciterhlll wird der Weg heschritten, Verwallungs<lufw<lnd iln die 
Unlversit;iten zu iihcl1ragcn, wobei der wahre Aufwand III der Anlage zum 
Entwurf dureh ullleahslische Zahlen und Kostenrechnungen verschlclcl1 wird. 
Zumindest ;i1l grilLieren Fakult;iten ohne Aufstockung der entsprechenden Mittel 
uI](lmcldiillr!);lr Ist auch die vorgesehenc InformiltlOn der Studien<lnfänger, da 
abgesehen von der Belasl1111g des Univcrsltalspersonals und -budgets die 
Verfiigbarkeit enler ausreIChenden Anzahl von Tutor/lI111en allßcrhalb der 
ElIlflllßlllögltchkelt der Stll(l!endekane hegt 

Auch die vorgesehenc Zulassung von außenllllversitären Hörclll zu 
einzelnen Lehrveranstaltllngen kann nur Belastllngen mit sich bringen, ohne daß 
der Zweck der Maßnahme im Text kenntheh würde 

Es w;irc ZII klären, WIC Jemand, dessen Zulassung wegen Nichterbringllng 
der Mllldeststudienleistung mcht verlängeli wird und der daher nicht studieren 
darf, dlc Gclegenheit ZlI wciteren "Nichterbringungen" "Im betreffenden Studium" 
hahen soll Sollte miln an dic Möglichkeit mehrercr Versuche an verscluedenen 
Standortcn gedacht habeIl, wiirden Studierende, dcren Studium nur an Clllelll Oli 
eingellchtct Ist, bci der erstcn "Nlehterbnngung" unter diese Regel fallen. I ~ 14 
(2)] 

Zur Notenskala ~ III ist zu beachten. Eine drelstuflgc Skala Ist zur Reihung 
nach Leistungsgraden I1Ichl geeignet. 

3.TEIL: "STlIDlEN" 

I I 
~26 

( I ) 

Es Ist bcdcnklich, das Icglsllschc InslTument von "Veti'assungsbeSI11l11l11I1lgcn" 
ieJchlfCI11g mAnspruch ZII nehmen. Vielmehr sollte der UniStG Entwurf VO!ll 

Vcriitsssuilgsgnmdsillz der "Lehr- und Lelllfieiheil" ausgehen. 

~ ]72 l1ur 1l1it der hlstl1ll1l1ung des Lehrveranstallungslellers 

Pli 
28.2 Die Studiendauer hängt wesentlich von der BetreuLingsmögliehkeit 

(Gruppengröße, Wochenstunden) und von der Möglichkeit der StudIerenden, 
ohne Nebenerwerbstatlgkcit studieren zu könncn, ab Die Studien- und 
Untemehlspläne sllld aber darauf abzustimmen, welche Kenntlllsse und 
Fähigkeitcn von einem Absolvcnten Zll crwal1cn sll1d. Überlange Studienzeiten 
und der Teil der Dropout-Rate, der auf dlcse Ursachen zurückgeht, smd dllfch die 
Bereltslellung entsprechcnder Ressourcen zu konigieren 

Wie sllld die )3ediirfnisse" bcmfsliitiger Stlldlerender zu beriicksichllgen') 

~1() 

( I ) 

Von wem werden, msbcsondere ausländische, Bildungseirmchtungen 
"anerkannt" ? 

(2) 

ist vchementest abzulehncn, da der l Jniversität die Feststellung des Umfangs 
der Tatigkeit und der Leistung dcs Sludierenden III Bcllieben nicht mögltch ist 

(1) 

Die Anrechnung ausländischer Studien kann nur im Zusammenhang mit 
konkreten inhaltlich und 1I11lfangsmäßig entsprechenden Leistwlgsnachwclsen lind 
daher meht auf dem Verordnungs weg gelöst werden. 

(4) 

soll heißen: "lhre~ Studiullls" 

~12 

(I) und (3) 

Falls dicses "Recht" auf emen individuellen Studienplan zum Regelfall wird, 
sähe Sich der Rektor mit der Genehmigung von zig-tausend Studienplänen 
konfrontieri Die Institute bzw. Studienrichtungen würden in chaotische Zustände 
geraten. Die derzeitige Form des studiulIl irregulare wäre beizubehaJten_ 
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12 
(2) 

Ziffer :1 

Der Sinn eines ,'yenvendungsprofils" bei einer Einzelgenehmigung Ist nicht 
einsichtig 

Ziffer 7 

Die Angabe von ,,111111destens 100 Wochenstunden" ist 111cht einsichtig 
Eincrseits erschelllt sie höher als das "90"-Stunden Limit bel den e111zelnen 
Studienrichtungen, anderseits Ist Jenes viel zu lllcdrig angesetzt. 

~35 

(1) 

Das Ministelllun ist 111cht 111 der Lage, die wIssenschafthchen 
Qualitätsmerk111ale von Bildungsel11richtungen festzustellen. Eine solche Verleihung 
dürfie nUf nach positiver Bel,,'lJtachtllng, msbesondere der in (2) gen<U11lten 
Voraussetzungen, durch die entsprechenden Ul11versitätsorgane erfolgen. 

~ 36 

Damit WIrd ein pseudouniversitares Parallel system zur UniverSItät etabhert. 
Zur Unllloglichkelt elller entsprechcndcn <)ualitätskontrolle ohne maßgebliche 
Eillb11ldung der Universitäten 111 dIe <)ualitätskontrolle s. ~ 35. 

4. Teil: Fächer 

~ 38 reduzlel1 die "Kelllfacher" auf die Anforderungen des 
Verwendungsprofils. Da sowohl der Begriff "Verwendungsprofil" an sich (ein 
verantwortungsbewußter Akademiker läßt sich 111cht "verwenden") als auch dIe 
ihn betreffenden Bestimlllungen abgelehnt werden, ist diese Reduktion 

llnakzeptabeL Für den ~ 4 folgt allS § 38, daß die Verwendungsprofile nicht von 
den dezentralen Studlenkomlllissionen, sondern von der 
Gesamtstudienk01111l1ission zu erstellen sind. Sollte dies tatsächhch erfolgen, ist in 

Anbetracht der TragweIte von der NotwendIgkeit mehrtägiger Klausuren der 

Gesilllltstucllenkolll111issionen auszugehen. DIe Kosten für diese grcl111alen 

Erelg111sse sind in der Kostenrechnung 111cht berücksichtigt. Schon jetzt ist die 
Gewährung von Dienstreisen zur Teilnahme an Sitzungen gesamt-österreiclllscher 
Studienkolll111issionen nicht immer gesicheli Der Mittelbau Ist unter keinen 
Umständen bereit, für dIe Erfüllung gesetzlicher VerpflIchtungen aus privaten 

Mitteln aufzukommen. 

~ 39 stellt die Schwerpunktfacher ebenfalls auf die in den Erläuterungen als 
"Kemstück der Studienreform" bezelclmeten Venvendungsprotile ab. Der 
unklaren Formulierung dieses Paragraphen ist allerdings nicht zu entnehmen, 
inwiefern sich Schwelvunktfacher nun tatsächlich von Kernfächern unter
scheiden bzw ob die 111 ihm enthaltene Aussage tautologisch ist oder nicht. 

13 
Am ~ 40 ist vor allem der unlogIsche Status der freien Wahlfacher zu kriti

SIeren, da diese keine Fächer im Slllne der in Ab:;. I gegebenen und Im Großen 

und Ganzen anzuerkennenden Definition darstellen, sondern lediglich ein 
Sa11lmclSUflU11l x-belielllgcr Lehrveranstaltullgell. Wenn 1111l "Deregulierullg" 

Strukturlosigkelt gemel1lt ist, so muß dieser unbedarften Interpretation des 
Begriffs "Deregulierung" eine dellthche Absage er1·edt werden. Daß etwa 
Zeugnisse über Nutztierernährtlng, Photogr311l111ctrie, Stabhochsprung lind 

derungleichen unter dIesem Titel für ein Diplomstlld1U11l etwa der Psychologie 
anrechcnbar sem sollen, kann nicht der Ernst des Gesetzgebers sein. Für dIe 

Begutachtung von Scherzgesetzen ist die ArbeItszeit der Hochschullehrer aller
dings zu kostbar, lind es müßte dies nicht gesaf,rt werden, wenn die bereits in den 
Beratungen der Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studienrechts" vorgebrachten 
Bedenken nicht mit dem Scheinargument abgetan worden wären, daß doch auf 
die Vernunft der Studierenden bei der Auswahl der Wahlfächer zu vertrauen sei. 

Man hätte VIelmehr 1111 VClirauen auf die Vernunft der Fachjuristen erwaJ1en 
dürfen, daß ihnen bewuBt Ist, daß Gesetze nicht zuletzt zum Zweck der 
Hintanha~tung von Mißbriiuchen geschaffen werden. Wäre dem 111cht so, könnte 
mall, im Vertrauen auf dIe Vernunfi der Verkehrsteilnehmer, auch die 

Straßenverkehrsordnung durch Freigabe der Ilochstgeschwindlgkeit 

"deregul1eren". 

Für WahlHicher, ,he es insbesondere im Hinblick auf dIe anzustrebende 

Interdisziplinarität und thematische BereIcherung der StudIen selbstverständlich 
geben soll, muß die gleiche Definition gelten wIe für allc anderen Fächer. Die 

Studienpläne sollten Empfehlungen besonders sinnvoller Wahlfacher enthalten, 
wobei je nach SituatIOn durchaus auch das Lehrangebot ausländischer Univer

sitäten zu berückSIchtigen wäre. 

~ 40 Bel der Bemessung der Gesamtwochenstundenzahlen Im Anhang 
wurde offensichtlich mcht darauf Rücksicht genOl11men, daß diese 20 
Wochenstunden nicht dem Erwerb der für die eigentlichen Studienfacher nötigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten dienen. Wenn solche "fi·eien Wahlfächer" 
vorgesehen werden, müßte die Wochenstundenzahl 111 den Kern- und 
Schwerpunktfächern entsprechend erhöht werden 

5. Teil: Lehrveranstaltungen 

~ 41 gibt eine offene Aufzählung von Lehrveranstaltungstypen ohne Defini

tionen, was zwar legistlsch unüblich ist, aber die Hochschullehrer, mIt Ausnahme 
der Studiendekane, in der Ausübung ihrer Tätigkeit 111cht weiter beh111dell1 dürfte. 
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14 
Der Regelung des ~ 42 Ist zuzustimmen, doch sollte IIll Interesse der 

Studierenden (he Rechlzeltlgkelt der Herausgabe des Voriesungwerzelclllllsses 
gesctzlich verallkert s<'ln 

~ .1.) bnl! ;t1s I\ll~wcg "CI standen werdcn, die eklatallten Deiizite Im 

Bereich der hC~(lndercII l hllvel siUilsrelfc (Siehe Anlage I) <lllslJlglclchell Noch 

hllheichcr ",,<Ire C~, wcnll die ZIIL!SSlillg zum Besuch ell1er Lehrverallstaltllllg, zu 

deren VersU1I1dms hes<llldcre Vorkenntnisse crforderlich sind, von der Vorlage 

emes positlvCIJ Zeuglllsscs iiber die Teilnahme an emer die notwen(Ügen 
Vorkenntll1sse vClllllltelllllen Lehrveranstaltung oder über (lie ~rfolgreiche 

Ablegullg ewer solchen Prufllng abhängig ware. Es ist Jedoch besonders darauf 

hinzuweIscn, daß die Fcststellung von llotigell Vorkenntnissen, wenn sie llIcht 1111 

Rahmen dcr (::JllgemeinelJ lind besonderen) Univcrsltiltsreife, sondern erst mit 

Bezug auf bestimmte Lehrveranstaltungen erfolb>1, fiir viele Studierende zu spät 

zur Einsicht fiihren wiirde~ Ilir Clll bestimmtes Studium die Vor,mssetzungen nicht 
zu beSitzen. Das \V;ire sowohl fiir den eiilzelnen betroHcnen Studierenden als 

auch für die durch emc größere Zahl solcher bemitleldenswel1el Opkr des 
Gesetzes iiberlastete UIII\lCI sit;it II1lel1rilglich 

~ 432 EVIdenzhaltung. braucht Personal 

~ 45.1 Das Für und Wider emer Reduzierung der Notenskala Ist noch nicht 
hlilreichend ausdiskutlcI1 Ebensowcnig die Ausstellung von bloßen 
Tednahmebestätlgungen auf Wunsch des Studierenden 

Die BeStlmlllullg, da!.\ eine Berufung gegen eine ße1ll1eilling llnZlllassig ist, 
sollte den Hmweis enthalten_. daß die Bestimmungen von ~ 623 unbeschadet von 
~ 45.1 gc!ten 

~ 461 Ist unk lai forlllulier1 Ist die Feststellung des Stu(henerfolgs itl 
Lchrveranstaltungen wiederiJOlbar'1 

- wenn eine Einzelprufung liber den Stoff einer Vorlcsung vorgesehen 1St. 
Wiederholung der Prüfung uher dcn StofT derselben Vorlesung bel'm seihen Prüfer 
oder eine dem Studienplan entsprechende Veranstaltung eincs späteren 
Semesters') Das Ist WIChtig bei Studienrichtungen, llJ denen die 
Pflichtvorlesungen .Jedes Semester und bei jedem Prüfer andere Spezialinhalte 
haben (exemplanscher Unterncht) 

~ 464 Unvorbereitete Wiederholungen erhöhen die Zahl der Prufungen 
insgesamt und daher den Personalallfwand 

~ 483 Fnstvcrlangerllng wird wohl von Professoren und Verwaltung 
gefordert werden 

* 48.4 Vorsorge gegen Fälschungen 1111 Streitfall miißte die EVidenz dlllch 
dIe Verwaltung ausschlaggebend sellJ, was ell1e Verbesserung der 
Verwaltllngsorga111statlon voraussetzt. 

15 
~ ')02 "lTlundltch" ist zu streichen 

~ 'iO:; !.lei Lchrvcl anstaltungen mit IlllllJancnlem F'nilüngsclJar;lkter hat der 
Lehrn:ranstalttJngslcitel jedcnLJlIs llJelli als eine LelstllllgsbcIJl1eilulig 
vnrzll.~chcn 

~ )) 1 Ilach ,,1Jnlvcrsitär' ware zu CI giinzell, d;lf.\ bel l Jtllvcrsll<itcn mit 
Fakultats!cliedelllllg die FakulUt die entsprechcnde Berechtigung verletlJl 

Die Vcr;llltwortung des Studicildekans W;lchst durch ~ 5:\,l beir;ichtltch 
Eine zllsa1/.ltche Sichcrung gegen Fehlentschcldungen wiirc organis(ltiollsrechthch 
zu regeln. 

~ 55 I Wozu sollen diese Prl!fungszellrJullle gut sem') Darf man Zll 

anderen Zeiten nicht priiten? 

~ 55.2 Lingere Prüfungszeitrilllllle, IIlsbesondere für Studierende, die III der 
ZWischenzeit im Ausland stlldiel1en, slild VOll der StudienkolllllllsSl\)Il bel 
Vorliegen des ElJlverstindlllsses des Lehrvcranstaltungslelters festzulegen 

~ 5X2 Es ist davon auszugehen, daß em anderer PrüfCr nicht 1l11111er 111 flie 
vom /i'lihel en PrüfCr angegebenen Schwerpunkte elllgearbeitet Ist und daher 
andere Schwerpunktsetzungell verl;lIlgen kann 

Was heißt "Amtstafd der Universl1<I1" - kann damll die Anschlagtafel des 
Instituts gcmeillt sein? 

~ 58 Cl "nach dem nächsten festgesetzten Prulllngszeitraum'" was heißt 
das') Zu verlangen wäre am ehesten die Spene für ein Semester, im 
Wiederholul1gshtlinegatlve KlassilikatllJn 

~ 5X7 Berufung gegen die Zuteilung von Prufem: bei wem soll diese 
erfolgen') 

~ 59.') spricht von genau drei Mitgliedern des Prüfungssenats, ')92 von 
1lll11destens drei 

~ 604 DilS Protokoll sollte auch VOll e111e111 dazu qualifiziel1en 
Institutsdienstnehmer unter Kontrolle des Vorsitzenden geführt werden können 
Gestellte Fragen sind nur global zu vell11erken. 

~ 605 ,Feststellung dureh den VorSitzenden, Berufung an den Studiendekan 

~ ()06: Bisher hillte der Vorsitzende ke111 Stnllmreeht, und mit gutem 
Grund, weil er 111 den sc!tensten F~illen alle Teilgebiete des Prüfungsfilches, die 
durch die Prlifer abgedeckt werden, überschaut. Die Stimmabgabe zum Schluß 
macht außerdem das fachfemste Senatsmitglied ZUIll "Zünglein an der Waage" 

Was heißt "auch das Gesamtergeb111s zu berückSichtigen«'} Soll über das 
Gesamtcrgebills vor den Teilfachell1 abgestimmt werdcn? 

~ 61.3 Wer legt fest, ob em bestimmter Bctneb oder eme 
Forschungsemnchtung eme bestimmte wissenschaftliche Berufsvorbilduilg 
vennittelnkanl1? Wer stellt wie fest, welche Leistung dort tatsachlich von dem 
betreffenden Prüfungskandidaten erbracht wurde') 
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16 
~ (j I ) "wollen" hai Flltlirbedeutlll1g, "abgelegt" Vergangellheltsbcdelltllng 

Wann soll \Ver W,IS wlsscn lind cntschelden? 

~ (J2 1 Die !\III/.CIChllllllg miißtc seitens der 1I1l1Versitlieil Org:llle erfolgen, 
V<)JJ dJL','t'J) IJl V cfw;J!mJJL'; i2cnnmmCll werden IIHd 11l11ldeSlCilS em ,lall! 

<lU 1lJ.::w;1 lirl wcnkn /),1\ hc,klliel zlIsii1.dichell Sacl!- und Verw:lItulIgsalll\vand 

~ (L'.) Nm UllIversiliilskhrer mit Venia gClllal.l z; I') ('grolle Vellla') 
Die J hhtiil;III\)Il :!ls Ilijcl!slL VOll der lJliivcrsil;lI ZII vergebende (Jllahfikatllln soll 
ihren SlclicllWCrI hehallen lind ,:rstrebcnsweJ1 h!edlen. 

~ (13:'i Der Pnit'cl k;lIIn Ilel .'\1 beitsuheriastllllg nd<":r ,onstigen triftigen 
C1riindcn dlc Betrellllng ahlehnen. Den Studlercnden dürfen von ihneIl nicht 
verscllllldcte Verzögenlll)',en lIIehl in die Studlcnzeit eingerechnet \Verden 

~ (J'1..1 II 4' ohiges I!IIt slIlIlgem<il\ 

~ (,! I ein drittes Exemplar der [)IIJlomarheit soll an das Institut des I 
Priifers gehen. 

Zum No~trifikatiolls"CI'fahrell (§ 74 - 78) 

Die: im Entwurf vorgeschlagenen Bestimlllllngen entsprechen III last allen 
wescntlichen Punktcn dem AHStG 111 deI derzeit geltendcn Fassung und sollten 
Sich ebher pi inziplcll ohne: größere Probleme anwenden lassen 711 kntislercn ist 
aber, Ja!\ ganz wcsenlhche 13estlln1111I11gen für die Dlllchfuhnlllg nicht IIlJ Gesetz 
selbst cnthaltcn, sondertl den EI bllterungen zu entnchmen silld, und daher erst 
nach E"asslIIlg cntsprcchender Durchführungsbcstimmungen angcwendet werden 
konnen 

I'lOblclIlatl scl! Ist die neue Einflthrung der Festsetzung emer 
"angcmessenen Frist" für dIe Ablegnng von alWilligen ZlIsatzpnJlimgen. Im 
ZusamllJenhang Illit den [3estlllllllllngen von * 14 Abs. 2 lit. 4, lIach dcnen anch 
triftige Grillldc wie ßenlfstiltigkcit nicht zu einer Uberschreitung der fcstgelegten 
Hüchststudiendauer führen durfcll, Isl hier aufgrund der bisherigen Erfahrung mit 
Nostnfikatlonswerbertl mit emer Lawllle von Häl1efällen zu rechnen. Es ist ja 
l11eht anzunchmcII, daß dIe "angemessenen Fristen" wesentlich hinger sein 
können, als für dlc Ablcgul1g derartiger Prüfungen im Regelstudilllll vorgesehen 
ist 

Im übrigen vermißt Illan bei der für die absehbare Zukunft getroffenen 
Regelung Jcde l3eriicksiehtlgllng der durch Österreichs EU-Beitritt gegenüber 
dem AHStG grundlegend ver,lIldel1en Situation; zUllJmdest cincn HlIlweis auf die 
Vorgangswelsc gcgenüber ElJ-Ländern hätte man eigentlich doch cr\val1en 
dürfen 

§ 80 - 82 Rechte und (>nichte.n dcr Angehiirigen dcs Lehl'kürpcrs 

Fehlen prInzipieller Aussagen (s zu * 0) 

17 
§ 80 Inkrafttrctcn 

AngesIchts der zal]lrelchen ungelösten lind derzeit unabsehbaren Probleme 
Ist der vorgesehene Termin" 1 Augllst I <)<)ü" I1Ichl ZII halten. Die vorgesehcne 
Elllfiihru/lg clIles gnmdlegendcn neue)) Geselzes zu CHlCIIl Zcilpunkl, wo dIe 

Auswlrkllngen der vorangehenden iillldamentalen Änderu11g (UOG 9~) !loch 11lcht 
absehbar sem könnell, Ist llIeht praktikabel. die lJllIversital Wien b~gLll!l1 1Il ~ 

Tranche das UOCi erst ab I. Oktober % 

§81 

DIe t3lsachhche Giiltigkelt der hier aufgehobe ne11 Rechtsvorschriften lind 
sOllJit die Sinnhaftlgkeit ihrer Allfhebllng ist zu prüfen 

§ 82 Übergangsbcstimmungen . 

Die !lach Abs 2 ~egebelle Möglichkeit zur Einstellung existierender 
Sllldlcn bereits im Zuge des Uberleitungsverfahrells ist strikt abzulehnen 
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